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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.1996

Norm

EFZG §2 Abs5 Satz3

Rechtssatz

§ 2 Abs 5 Satz 3 EFZG stellt eine Sonderregelung für wiederholte Arbeitsverhinderungen dar, die im unmittelbaren

ursächlichen Zusammenhang mit einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit stehen. Solche wiederholte

Arbeitsverhinderungen (sogenannte "Folgeerkrankungen") werden als Teil eines einheitlichen

Unfall(Krankheits)geschehens gewertet und begründen einen Anspruch auf Fortzahlung des Entgeltes innerhalb eines

Arbeitsjahres nur insoweit, als die Dauer des Anspruches von acht oder zehn Wochen noch nicht erschöpft ist.
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